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	 Der Streik ist ein Grundrecht zur Durchsetzung unserer Forderungen (Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz)

	 Die Teilnahme an einem rechtmäßigen Streik stellt keine Verletzung des Arbeitsvertrags dar. Der bestreikte 

Arbeitgeber darf streikende Arbeitnehmer*innen nicht abmahnen oder sogar kündigen!

	 Während des Streiks ruht das Arbeitsverhältnis. Arbeitnehmer*innen brauchen in dieser Zeit keine Arbeitsleis-

tung erbringen und unterliegen nicht dem Weisungsrecht des Arbeitgebers. Ein Anspruch auf Arbeits- 

entgelt besteht für die Dauer des Streiks nicht. Gewerkschaftsmitglieder erhalten Streikunterstützung!
 	 Die Anordnung von Überstunden aus Anlass der Teilnahme am Streik ist rechtswidrig und unwirksam.

	 Eine Verpflichtung zur Nacharbeit der durch den Streik ausgefallenen Arbeitsstunden besteht nicht.

 	 In Arbeitskämpfen darf der Arbeitgeber »Notdienstarbeiten« nicht einseitig organisieren und einzelne  

Arbeitnehmer*innen hierauf verpflichten! Notdienstvereinbarungen werden ausschließlich mit Zustimmung  

der Streikleitung vereinbart!

	 Um einen reibungslosen, ordnungsgemäßen und erfolgreichen Streik zu gewährleisten, haben sich alle Kol-

leg*innen an die Anweisung der Streikleitung zu halten.

	 Über das Ende bzw. die Unterbrechung des Streiks entscheidet allein die Streikleitung!

»Gewerkschaftliche Warnstreiks sind nach Ablauf der Friedenspflicht auch 
während laufender Tarifverhandlungen zulässig« (BAG v. 12.09.1984).

Warnstreiks sind zulässig! 

Titel Vorname

    
Name

Straße Hausnummer

    

Land / PLZ  Wohnort

    
Telefon

E-Mail

W
-3

87
0-

11
-1

22
1

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich        divers

0 1 2 0

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen 
 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 
deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Be­
gründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft 
 erhoben, ver arbeitet und genutzt. Im Rahmen 
 dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten 
ausschließlich zur  Erfüllung der gewerkschaft­
lichen Aufgaben an diesbezüglich  besonders 
 Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit  Ihrer geson­
derten Ein willigung. Die euro päischen und deut­
schen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Daten­
schutz finden Sie unter  
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

Ort, Datum und Unterschrift
  

Vertragsdaten
Mitgliedsnummer

 

SEPA­Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamt*innen  erwerbslos
 Arbeiter*in  Selbstständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)

  Dual Studierende*r    Sonstiges 

  bis

Ich bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

   
PLZ Beschäftigungsort

   

Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

 €

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensaltersstufe

Monatsbeitrag

 €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 
1 % des regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch 
mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig.

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung
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	weiblich: Off
	männlich: Off
	divers: Off
	Angestellter: Off
	Beamtinnen: Off
	erwerbslos: Off
	Arbeiterin: Off
	Selbstständiger: Off
	Vollzeit: Off
	Teilzeit: Off
	Anzahl Wochenstunden: 
	AuszubildenderVolontärinReferendarin: Off
	SchülerinStudentin ohne Arbeitseinkommen: Off
	Dual Studierender: Off
	Praktikantin: Off
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	Ich binwar beschäftigt bei BetriebDienststelleFirmaFiliale: 
	Monatsbeitrag: 
	Datum: Mittwoch
	Wochentag: 11.02.2026
	Uhrzeit: dem Frühdienst
	Name des Betriebs 1: Sana Klinikum Lichtenberg
	Name des Betriebs 2: 
	Weitere Infos-1: Der Aufruf gilt ab Beginn der frühesten 
	Weitere Infos-2: Frühschicht bis zum individuellen Ende
	Weitere Infos-3: der Spätschicht am 11. Februar.


